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Strafvorschrift des Strafgesetzbuches zur Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz  

§ 133 Verwahrungsbruch  

(3) Wer die Tat an einer Sache begeht, die ihm als Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten 

anvertraut worden oder zugänglich geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

§ 201 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes  

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger oder als für den öffentlichen 

Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt.  

§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen  

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 

gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  

1. Amtsträger  

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten  

3. ff  

anvertraut oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben über 

persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst 

worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen 

für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt.  

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tode des Betroffenen 

unbefugt offenbart.  

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu 

schädigen, so ist die Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahre oder Geldstrafe.  

§ 204 Verwertung fremder Geheimnisse  

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung 

er nach § 203 verpflichtet ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

§ 331 Vorteilsnahme  

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil als Gegenleistung dafür 

fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe bestraft.  

(2) ff  

(3) Die Tat ist nicht nach Abs.1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich versprechen lässt 

oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat 

oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt.  

§ 332 Bestechlichkeit  

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil als Gegenleistung dafür 

fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und 

dadurch seine Dienstpflichten verletzt oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist 

strafbar.  

(2) ff  

(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, 

so sind die Abätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegenüber bereit gezeigt hat,  

1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder,  

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei der Ausübung des Ermessens durch den Vorteil beeinflussen 

zu lassen.  
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§ 353b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht  

(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als  

1. Amtsträger,  

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder  

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, anvertraut worden oder sonst 

bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hat der Täter durch die Tat fahrlässig wichtige öffentliche Interessen 

gefährdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine Nachricht, zu deren 

Geheimhaltung er  

1. auf Grund eines Beschlusses eines Gesetzgebungsorganes des Bundes oder eines Landes oder eines seiner 

Ausschüsse verpflichtet ist oder  

2. von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung der Geheimhaltungspflicht förmlich 

verpflichtet worden ist, an einen anderen gelangen lässt oder förmlich bekanntmacht und dadurch wichtige öffentliche 

Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(3) Der Versuch ist strafbar.  

(4) Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die Ermächtigung wird erteilt  

1. von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans  

a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn der Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit bei einem oder für ein 

Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes bekanntgeworden ist,  

b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1  

2. von der obersten Bundesbehörde  

a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit sonst bei einer oder für eine 

Behörde oder bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes oder für eine solche Stelle bekannt geworden ist,  

b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Täter von einer amtlichen Stelle des Bundes verpflichtet worden ist;  

3. von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2  

§ 358 Nebenfolgen  

Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat nach den §§ 332, 336, 340, 343, 344, 

345 Abs. 1, 3, §§ 348, 352 bis 353b Abs. 1, §§ 354, 355 und 357 kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu 

bekleiden (§ 45 Abs. 2) aberkennen.  

Gesetz über den Datenschutz und Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei digitalen Diensten 

(TDDDG)  

§ 1 - Anwendungsbereich des Gesetzes  

(1) Dieses Gesetz regelt  

1. das Fernmeldegeheimnis, einschließlich des Abhörverbotes und der Geheimhaltungspflicht der Betreiber von 

Funkanlagen,  

2. besondere Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bei der Nutzung von Telekommunikationsdiensten und 

digitalen Diensten,  

3. die Anforderungen an den Schutz der Privatsphäre im Hinblick auf die Mitteilung ankommender Verbindungen, die 

Rufnummernunterdrückung und -anzeige und die automatische Anrufweiterschaltung,  

4. die Anforderungen an die Aufnahme in Endnutzerverzeichnisse und die Bereitstellung von Endnutzerdaten an 

Auskunftsdienste, Dienste zur Unterrichtung über einen individuellen Gesprächswunsch eines anderen Nutzers und 

Anbieter von Endnutzerverzeichnissen,  
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5. die von Anbietern von digitalen Diensten zu beachtenden technischen und organisatorischen Vorkehrungen,  

6. die Anforderungen an die Erteilung von Auskünften über Bestands- und Nutzungsdaten durch Anbieter von digitalen 

Diensten,  

7. den Schutz der Privatsphäre bei Endeinrichtungen hinsichtlich der Anforderungen an die Speicherung von 

Informationen in Endeinrichtungen der Endnutzer und den Zugriff auf Informationen, die bereits in Endeinrichtungen der 

Endnutzer gespeichert sind, und  

8. die Aufsichtsbehörden und die Aufsicht im Hinblick auf den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der 

Telekommunikation; bei digitalen Diensten bleibt die Aufsicht durch die nach Landesrecht zuständigen Behörden und § 

40 des Bundesdatenschutzgesetzes unberührt.  

(2) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegende Einzelangaben über Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 

juristischen Person oder Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben oder 

Verbindlichkeiten einzugehen, stehen den personenbezogenen Daten gleich.  

(3) Diesem Gesetz unterliegen alle Unternehmen und Personen, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes eine 

Niederlassung haben oder Dienstleistungen erbringen oder daran mitwirken oder Waren auf dem Markt bereitstellen. § 

3 des Digitale-Dienste-Gesetzes bleibt unberührt.  

§ 3 – Vertraulichkeit der Kommunikation- Fernmeldegeheimnis  

1) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Umstände, insbesondere 

die Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt 

sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche.  

(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses sind verpflichtet  

1. Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten sowie natürliche und juristische Personen, die an 

der Erbringung solcher Dienste mitwirken,  

2. Anbieter von ganz oder teilweise geschäftsmäßig angebotenen Telekommunikationsdiensten sowie natürliche und 

juristische Personen, die an der Erbringung solcher Dienste mitwirken,  

3. Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze und  

4. Betreiber von Telekommunikationsanlagen, mit denen geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbracht werden.  

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch die sie begründet worden ist.  

(3) Den nach Absatz 2 Satz 1 Verpflichteten ist es untersagt, sich oder anderen über das für die Erbringung der 

Telekommunikationsdienste oder für den Betrieb ihrer Telekommunikationsnetze oder ihrer Telekommunikationsanlagen 

einschließlich des Schutzes ihrer technischen Systeme erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder von den 

näheren Umständen der Telekommunikation zu verschaffen. Sie dürfen Kenntnisse über Tatsachen, die dem 

Fernmeldegeheimnis unterliegen, nur für den in Satz 1 genannten Zweck verwenden. Eine Verwendung dieser 

Kenntnisse für andere Zwecke, insbesondere die Weitergabe an andere, ist nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine 

andere gesetzliche Vorschrift dies vorsieht und sich dabei ausdrücklich auf Telekommunikationsvorgänge bezieht. Die 

Anzeigepflicht nach § 138 des Strafgesetzbuches hat Vorrang.  

Feuerwehrgesetz (FwG)  

§ 14 - Dienstpflichten  

(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr sind verpflichtet  

7. über alle Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren, von denen sie im Rahmen ihrer Dienstausübung Kenntnis 

erlangen und deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich 

ist. 


